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Hinweise zum Lastschrifteinzug 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

nutzen auch Sie die Vorteile, die ein Lastschrifteinzug bietet: 

� Sie versäumen keine Termine 

� Sie sparen Zeit, Wege und Kosten 

� Sie tragen zur Rationalisierung Ihrer Verwaltung bei 

Bitte tragen Sie die erforderlichen Daten auf der Vorderseite ein und senden oder faxen Sie den Vordruck an die 
Stadtkasse Lünen zurück. Die Einzugsermächtigung können Sie selbstverständlich jederzeit widerrufen. Geben 
Sie bitte genau den Namen der Kontoinhaberin bzw. des Kontoinhabers an. 

Ihr Kreditinstitut kann bei unrichtigen oder unvollständigen Bezeichnungen die Lastschrift nicht ausführen. Für 
Rückfragen sind wir unter folgenden Telefonnummern für Sie erreichbar: 

℡ 02306 

104-1225 
104-1214 
104-1224 
104-1244 

Fax-Nr. 02306 

104-1304 

Sollten Sie sich für das Lastschrifteinzugsverfahren entscheiden, vergessen Sie bitte nicht, einen eventuell 
bestehenden Dauerauftrag bei Ihrem Kreditinstitut zu löschen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre Stadtkasse 

  
� Bitte ankreuzen 

Ermächtigung zum Einzug 
von Forderungen durch 

Kassenzeichen 
Diese Ermächtigung gilt 
widerruflich für Zahlungen 

Lastschrift Name, Vorname, Telefon 

 Wohnort, Straße, Hausnummer 

Stadtverwaltung Lünen 
Stadtkasse 

Sparkasse/Bank/Postgiroamt 

44530 Lünen Bankleitzahl 

 Kontonummer 

 Kontoinhaber: Name, Vorname, Anschrift 

□ Grundbesitzabgaben 

□ Sozialhilfekosten 

□ Theatervormiete 

□ Gewerbesteuer 

□ Vergnügungssteuer 

□ Mieten 

□ Hundesteuer 

□ Kindergartenbeitrag 

□ Schulgeld/Musikschulgeld 

□  
 

 
Das Geldinstitut ist nicht verpflichtet, die Lastschrift einzulösen, wenn hierfür die erforderliche Deckung fehlt. 
Teileinlösungen können nicht vorgenommen werden. 

Bei Nichteinlösung wird das Lastschriftverfahren eingestellt; anfallende Bankgebühren gehen zu 
Lasten des Kontoinhabers. 

Vermerke Kasse  Datum, Hdz. Ort, Datum, Unterschrift 
  

 
 


